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Die Verwaltung erläutert den Entwurf zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes. Im 
Gegensatz zu dem ersten Verfahren zur 11. Änderung sei der Geltungsbereich vergrößert 
worden. Das Verfahren sei neu gestartet worden. Im Frühjahr habe die frühzeitige 
Beteiligung der Bürger und der Behörden stattgefunden. Aus dem Verfahren hätten sich nur 
kleinere Änderungen ergeben. Diese seien in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet 
worden. Der nächste Verfahrensschritt sei die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
und die TÖB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB.  
RM Moroni gibt zu bedenken, dass bereits im ersten Verfahren Einwendungen vorgebracht 
worden seien. Diese sollten nach Möglichkeit nicht unter den Tisch fallen. Die Verwaltung 
erklärt, dass es sich eigentlich um zwei Verfahren handele. Am besten wäre es, wenn die 
Bedenken erneut vorgebracht werden würden. Ein Schreiben, in dem auf die bereits 
vorgebrachten Bedenken verwiesen werde, sei ausreichend.  
RM Moroni erkundigt sich nach dem Verfahrensstand zum Campingplatz „Booken“. Die 
Verwaltung berichtet, dass hierzu eine Initiative aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke 
erforderlich sei.   
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt beschließt einstimmig folgenden Empfehlungsbeschluss für 
den Verwaltungsausschuss:  
 
Dem vorliegenden Entwurf zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Norderney mit Begründung und Umweltbericht wird zugestimmt. Es wird beschlossen, den 
Entwurf der Satzung mit Begründung und Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats bzw. mindestens 30 Tagen öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig durchgeführt. 
 
 
 
 
6 Stimme/n dafür 0 Stimme/n dagegen 0 Enthaltungen 
      
 
 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 


